
2.3.1  Zuschüsse Begründungen

Nr. Ent.‐
vorlage Produkt  Bezeichnung

365300

1 Z 365300 007

Antrag:
Der Jugendhilfeausschuss beantragt eine Erhöhung des Ansatzes um: 1.400 €

Plan Ansatz 2016 Entwurf 2017 neuer Ansatz 2017 Veränderung

1.591.340 € 1.622.300 € 1.623.700 € 1.400 €

367500

2 Z 367500 001

Antrag:

Der Jugendhilfeausschuss beantragt eine Erhöhung des Ansatzes um: 12.000 €

Folgende Positionen werden zur Beschlussfassung vorgeschlagen, es wurde von der 
Verwaltung des Jugendamts ein Antrag auf Aufnahme ins Kämmereipaket gestellt, die 
Entscheidung steht aber noch aus:

Erziehungs- und Familienberatung / Familienbildung

Erziehungsberatungsstelle Stadtmission Nürnberg e.V.

ausstehender Beschluss des JHA von 29.09.2016;
Um eine 100%-Förderung der Personalkosten der Erziehungsberatungsstellen zu erreichen, wird eine 
stufenweise Anhebung der bisher übernommenen Personalkosten in Höhe von 90%  beantragt. Diese 
stufenweise Erhöhung bedeutet, das für die folgenden fünf Jahre die Zuschusshöhe um 2%-Punkte 
erhöht wird. Der neue Ansatz für das Jahr 2017 stellt die Erhöhung des Zuschusses auf 92% der 
Personalkosten dar. 

Kindertageseinrichtungen freier Träger

Kindertagesstätten freier Träger - Erbbauzinsen (Art 4)*

Die Zahlungen für die neu gebaute Krippe in der Neunhofer Hauptstr. 26 werden ab 2017 als interne 
Verrechnung geführt und nicht mehr als Art 5-Zuschuss; lediglich die Zahlungen für den Kiga werden 
noch extern abgerechnet (siehe Anmerkung). Darüber hinaus wurden die Erbbauzinsen für die 
Einrichtung Bauerngasse 10 durch LA erhöht. 

*Sonderfall: Der Kiga Neunhofer Hauptstr. 26 liegt im Bereich des BANOS, kann aber nicht innerstädtisch verrechnet werden, da 
Erbbauzins an extern (GfG) fließt (von BANOS beauftragt für Immobilienangelegenheiten); für diese Einrichtung ist ein eigener 
Art 5-Ansatz vorhanden (siehe Zuschussliste); dieser muss in 2017 nicht erhöht werden.
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Plan Ansatz 2016 Entwurf 2017 neuer Ansatz 2017 Veränderung

443.000 € 483.000 € 495.000 € 12.000 €

3 Z 367500 002

Antrag:

Der Jugendhilfeausschuss beantragt eine Erhöhung des Ansatzes um: 11.000 €

Plan Ansatz 2016 Entwurf 2017 neuer Ansatz 2017 Veränderung

326.000 € 338.000 € 349.000 € 11.000 €

4 Z 367500 003

Antrag:

Der Jugendhilfeausschuss beantragt eine Erhöhung des Ansatzes um: 7.000 €
Plan Ansatz 2016 Entwurf 2017 neuer Ansatz 2017 Veränderung

258.000 € 277.000 € 284.000 € 7.000 €

5 5300013
Antrag:

Der Jugendhilfeausschuss beantragt eine Erhöhung des Ansatzes um: 12.500 €
Plan Ansatz 2016 Entwurf 2017 neuer Ansatz 2017 Veränderung

1.972.600 € 1.972.600 € 1.985.100 € 12.500 €

Qualitative Weiterentwicklung Gewinnung von Fachkräften (s. Begründung S. 36)

Erziehungsberatungsstelle Caritasverband Nürnberg e.V.

ausstehender Beschluss des JHA von 29.09.2016;
Um eine 100%-Förderung der Personalkosten der Erziehungsberatungsstellen zu erreichen, wird eine 
stufenweise Anhebung der bisher übernommenen Personalkosten in Höhe von 90%  beantragt. Diese 
stufenweise Erhöhung bedeutet, das für die folgenden fünf Jahre die Zuschusshöhe um 2%-Punkte 
erhöht wird. Der neue Ansatz für das Jahr 2017 stellt die Erhöhung des Zuschusses auf 92% der 
Personalkosten dar. 

Erziehungsberatungsstelle Caritasverband Eichstätt e.V.

ausstehender Beschluss des JHA von 29.09.2016;
Um eine 100%-Förderung der Personalkosten der Erziehungsberatungsstellen zu erreichen, wird eine 
stufenweise Anhebung der bisher übernommenen Personalkosten in Höhe von 90%  beantragt. Diese 
stufenweise Erhöhung bedeutet, das für die folgenden fünf Jahre die Zuschusshöhe um 2%-Punkte 
erhöht wird. Der neue Ansatz für das Jahr 2017 stellt die Erhöhung des Zuschusses auf 92% der 
Personalkosten dar. 



 


